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1 Die Gutachterausschüsse und ihre Aufgaben  

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist als Behörde des Landes ein neutrales, von der Stadt- 

oder Kreisverwaltung weisungsunabhängiges Kollegialgremium. Die Mitglieder des Gutachteraus-

schusses werden von der Bezirksregierung nach Anhörung der zuständigen Gebietskörperschaft be-

stellt. Sie sind überwiegend Sachverständige aus den Bereichen Architektur-, Bauingenieur-, Bank- und 

Vermessungswesen und Sachverständige für den Immobilienmarkt sowie für spezielle Bewertungsfra-

gen. Die Sachverständigen sind ehrenamtlich tätig. 

 

Für die Arbeit des Gutachterausschusses sind insbesondere das Baugesetzbuch (BauGB), die Immo-

bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und die Grundstückswertermittlungsverordnung Nord-

rhein-Westfalen (GrundWertVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich. Zur Vorbereitung 

und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses stellt die Stadt oder der Kreis eine Ge-

schäftsstelle zur Verfügung, die fachlich der ausschließlichen Weisung des Gutachterausschusses bzw. 

seines Vorsitzenden untersteht. 

 

Die zentrale Aufgabe der Gutachterausschüsse ist es, für Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu 

sorgen. Somit gehören zu ihren wesentlichen Aufgaben 

Á die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 

Á die Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten 

Á die Ermittlung und Veröffentlichung von Boden- und Immobilienrichtwerten 

Á die Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes 

Á die Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien 

 

Ihre Kenntnisse über den örtlichen Grundstücksmarkt beziehen die Gutachterausschüsse insbesondere 

aus den Grundstückskaufverträgen, die ihnen gemäß § 195 (1) BauGB von den Notaren in Kopie vor-

gelegt werden. Diese Kaufverträge werden unter Wahrung des Datenschutzes anonymisiert und nach 

bewertungstechnischen und mathematisch-statistischen Methoden ausgewertet. Sie bilden die Daten-

grundlage für die Wahrnehmung der oben genannten Aufgaben. 

 

Neben den örtlichen Gutachterausschüssen besteht in Nordrhein-Westfalen auch ein Oberer Gutachter-

ausschuss für Grundstückswerte. Der Obere Gutachterausschuss ist als Einrichtung des Landes unab-

hängig, ein an Weisungen nicht gebundenes Kollegialgremium. Die Mitglieder des Oberen Gutachter-

ausschusses werden vom Innenministerium bestellt. Sie sollen Mitglieder eines Gutachterausschusses 

sein. Die Tätigkeit im Oberen Gutachterausschuss ist ehrenamtlich. Seine Geschäftsstelle ist bei der 

Bezirksregierung Köln. 

 

Der Obere Gutachterausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben: 

Á Erarbeitung des Grundstücksmarktberichts NRW 

Á Erstattung von Obergutachten auf Antrag 

Á Führung des Informationssystems zum Immobilienmarkt BORIS.NRW 

Á Datensammlung und Auswertung von Kaufpreisobjekten, die bei den Gutachterausschüssen nur 

vereinzelt auftreten 

Á Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit soll der Obere Gutachterausschuss im Einvernehmen mit 

den Vorsitzenden Mitgliedern der Gutachterausschüsse verbindliche Standards für die Auswer-

tung der wesentlichen Daten aus der Kaufpreissammlung erarbeiten. 

 

Die Erstattung von Obergutachten setzt voraus, dass bereits ein Gutachten eines örtlichen Gutachter-

ausschusses vorliegt. 
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Zuständigkeitsbereich des Gutachte rausschusses für Grundstückswerte im Kreis Paderborn  

Kreisgebiet mit den zugehörigen Gemeinden und Städten (außer Stadt Paderborn) 

 

 

 

  


























































































































